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S a t z u n g

über die Versorgung der Grundstücke mit Wasser

und den Anschluss an die öffentliche

Wasserversorgungsanlage 

(Wasserversorgungssatzung)

Aufgrund der §§ 6, 8 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der 

Fassung vom 28.10.2006 (Nds. GVBI. 473) hat der Rat der Stadt Bad Gandersheim in 

seiner Sitzung am 30.01.2007 folgende Satzung beschlossen:
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§ 1

Allgemeines

(1) Die Stadt betreibt nach Maßgabe dieser Satzung die Wasserversorgung als öffentli-

che Einrichtung zur Versorgung der Grundstücke ihres Gebietes mit Trink- und 

Brauchwasser.

(2) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen sowie den Zeit-

punkt ihrer Herstellung und Erweiterung bestimmt die Stadt.

§ 2

Begriffsbestimmungen

(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im Sinne des Grundbuch-

rechtes.

(1) Soweit sich Vorschriften dieser Satzung auf den Grundstückseigentümer beziehen, 

gelten die Regelungen entsprechend auch für Erbbauberechtigte und solche Perso-

nen, die die tatsächliche Gewalt über eine bauliche Anlage oder ein Grundstück 

ausüben.

(2) Die öffentliche Wasserversorgungsanlage endet mit der Hauptversorgungsleitung 

vor dem zu versorgenden Grundstück.
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(3) Zu den öffentlichen Wasserversorgungsanlagen gehören das gesamte öffentliche 

Versorgungsnetz einschließlich aller technischen Einrichtungen, die Druckerhö-

hungs- und Druckminderstationen, sowie die Brunnen und Hochbehälter.

§ 3

Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Eigentümer eines im Versorgungsgebiet der Stadt liegenden Grundstücks ist 

berechtigt, den Anschluss seines Grundstückes an die Wasserversorgungsanlage 

und die Belieferung mit Trink- und Brauchwasser nach Maßgabe der Satzung zu 

verlangen.

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die 

durch eine Versorgungsleitung erschlossen werden. Der Grundstückseigentümer 

kann nicht verlangen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine be-

stehende Versorgungsleitung geändert wird.

(3) Der Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungsleitung kann ver-

sagt werden, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder 

aus sonstigen technischen oder betrieblichen Gründen der Stadt besondere Schwie-

rigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert.

§ 4

Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Wasser verbraucht wird, sind 

verpflichtet, diese Grundstücke an die öffentliche Wasserversorgungsanlage anzu-

schließen, wenn die Versorgungsleitung betriebsfertig für das Grundstück herge-

stellt ist.

(2) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen 

sind, ist der gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 3) aus-

schließlich aus dieser Anlage zu decken.
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§ 5

Ausnahme und Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss wird der Grundstückseigentümer auf Antrag 

befreit, wenn ihm der Anschluss aus besonderen Gründen auch unter Berücksichti-

gung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann.

(2) Von der Verpflichtung zur Benutzung wird der Grundstückseigentümer auf Antrag 

befreit, wenn ihm die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichti-

gung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann.

(3) Die Stadt räumt dem Grundstückseigentümer darüber hinaus im Rahmen des ihr 

wirtschaftlich Zumutbaren auf Antrag die Möglichkeit ein, den Bezug auf einen 

von ihm gewünschten Verbrauchszweck oder auf einen Teilbedarf zu beschränken.

(4) Das Sammeln von Niederschlagswasser für sämtliche Bewässerungszwecke ist 

vom Benutzungszwang ausgenommen.

(5) Befreiungsanträge sind schriftlich unter Angabe der Gründe bei der Stadt einzurei-

chen.

(6) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt vor Errichtung einer Eigenversorgungs-

anlage Mitteilung zu machen. Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, 

dass von seiner Eigenanlage keine Einwirkungen auf die öffentliche Wasserversor-

gungsanlage möglich sind.

§ 6

Art der Versorgung

(1) Das Wasser muss den geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln 

der Technik für die vereinbarte Bedarfsart (Trink- oder Brauchwasser) entsprechen. 

Die Stadt ist verpflichtet, das Wasser unter dem Druck zu liefern, der für eine ein-

wandfreie Deckung des üblichen Bedarfs in dem betreffenden Versorgungsgebiet 
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erforderlich ist. Sie ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Wassers 

im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der anerkann-

ten Regeln der Technik zu ändern, falls dies in besonderen Fällen aus wirtschaftli-

chen oder technischen Gründen zwingend notwendig ist; dabei sind die Belange 

des Grundstückseigentümers möglichst zu berücksichtigen.

(2) Stellt der Grundstückseigentümer Anforderungen an Beschaffenheit und Druck des 

Wassers, die über die vorstehende Verpflichtung hinausgehen, so obliegt es ihm 

selbst, die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen.

§ 7

Umfang der Versorgung,

Benachrichtigung bei Versorgungsunterbrechungen

(1) Die Stadt ist verpflichtet, das Wasser jederzeit am Ende der Anschlussleitung zur 

Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht,

1. soweit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstellung der öffentlichen Wasser-

versorgung erforderlich oder sonst nach dieser Satzung vorbehalten sind;

2. soweit und so lange die Stadt an der Versorgung durch höhere Gewalt oder 

durch sonstige Umstände, deren Beseitigung ihr wirtschaftlich nicht zugemu-

tet werden kann, gehindert ist.

(2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme betriebsnot-

wendiger Arbeiten erforderlich ist. Die Stadt hat jede Unterbrechung oder Unregel-

mäßigkeit unverzüglich zu beheben.

(3) Die Stadt hat die Grundstückseigentümer bei einer nicht nur für kurze Dauer beab-

sichtigten Unterbrechung der Versorgung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unter-

richten.

Die Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, wenn die Unterrichtung

1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und die Stadt dies nicht zu 

vertreten hat oder
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2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde.

§ 8

Haftung bei Versorgungsstörungen

(1) Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch die Unterbrechung der Wasser-

versorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet die 

Stadt aus dem Benutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung im Falle

1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Grund-

stückseigentümers, es sei denn, dass der Schaden von der Stadt oder einem 

ihrer Bediensteten oder einem Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch 

fahrlässig verursacht worden ist;

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch 

Vorsatz noch durch Fahrlässigkeit der Stadt oder eines ihrer Bediensteten 

oder eines Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist;

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch 

durch Fahrlässigkeit der Stadt oder eines vertretungsberechtigten Organs ver-

ursacht worden ist.

§ 831 Abs. 1 Satz 2 BGB ist nur bei vorsätzlichem Handeln von Verrich-

tungsgehilfen anzuwenden.

(2) Die Ersatzpflicht entfällt bei Schäden unter 15,00 Euro.

(3) Ist der Grundstückseigentümer berechtigt, das gelieferte Wasser an einen Dritten 

weiterzuleiten, und erleidet dieser durch eine Unterberechnung der Wasserversor-

gung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung einen Schaden, so haftet 

die Stadt dem Dritten gegenüber in demselben Umfange wie dem Grundstücksei-

gentümer aus dem Benutzungsverhältnis.

(4) Leitet der Grundstückseigentümer das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so 

hat er im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten sicherzustellen, dass dieser aus 

unerlaubter Handlung keine weitergehenden Schadensersatzansprüche erheben 



- 7 - 10.02

kann als sie in Abs. 1 bis Abs. 3 vorgesehen sind. Die Stadt hat den Grundstücksei-

gentümer hierauf bei Begründung des Benutzungsverhältnisses besonders hinzu-

weisen.

(5) Der Grundstückseigentümer hat jeden Schaden unverzüglich der Stadt mitzuteilen. 

Leitet der Grundstückseigentümer das gelieferte Wasser an Dritte weiter, so hat er 

diese Verpflichtung auch dem Dritten aufzuerlegen.

§ 9

Grundstücksbenutzung

(1) Die Grundstückseigentümer haben für Zwecke der örtlichen Versorgung das An-

bringen und Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortlei-

tung von Wasser über ihre im gleichen Versorgungsgebiet liegenden Grundstücke 

sowie erforderliche Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht be-

trifft nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung angeschlossen sind, die vom 

Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Wasserversorgung genutzt 

werden oder für die die Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich 

vorteilhaft ist.

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten 

Inanspruchnahme des Grundstücks zu benachrichtigen.

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, 

wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Soweit die Ver-

legung Einrichtungen der öffentlichen Wasserversorgungsanlage betrifft, gehen die 

Kosten zu Lasten der Gemeinde. Im übrigen gelten die Bestimmungen der Wasser-

abgabensatzung.

(4) Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der Grundstückseigentümer die Entfer-

nung der Einrichtungen zu gestatten oder sie auf Verlangen der Stadt noch fünf 

Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden 

kann.
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(5) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und 

Verkehrsflächen sowie für durch Planfeststellung für diese Zwecke bestimmte 

Grundstücke.

§ 10

Hausanschluss

(1) Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Verteilungsnetzes mit der Anla-

ge des Grundstückseigentümers. Er beginnt an der Abzweigstelle des Verteilungs-

netzes und endet an der Hauptabsperrvorrichtung vor dem Wasserzähler.

(2) Hausanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen der Stadt und stehen in ihrem Ei-

gentum. Sie werden ausschließlich von der Stadt hergestellt, unterhalten, erneuert, 

geändert, abgetrennt und beseitigt. Sie müssen zugänglich und vor Beschädigungen 

geschützt sein.

(3) Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Änderung werden nach Anhö-

rung des Grundstückseigentümers und unter Wahrung seiner Interessen von der 

Stadt bestimmt.

(4) Der Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und jede Änderung des 

Hausanschlusses ist vom Grundstückseigentümer bei der Stadt auf einem amtlichen 

Vordruck zu beantragen.

Dem Antrag sind insbesondere folgende Unterlagen beizufügen, soweit sich die er-

forderlichen Angaben nicht bereits aus dem Antrag ergeben:

1. Lageplan nebst Beschreibung und Skizze der geplanten Anlage des Grund-

stückseigentümers (Wasserverbrauchsanlage),

2. Name des Installationsunternehmens, durch das die Wasserverbrauchsanlage 

eingerichtet oder geändert werden soll,
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3. eine nähere Beschreibung besonderer Einrichtungen (z.B. von Gewerbebe-

trieben usw.), für die auf dem Grundstück Wasser verwendet werden soll, so-

wie die Angabe des voraussichtlichen Wasserbedarfs,

4. Angaben über eine eventuelle Eigenversorgungsanlage.

(5) Jede Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere das Undichtwerden von 

Leitungen sowie sonstige Störungen sind der Stadt unverzüglich zu melden.

§ 11

Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze

(1) Die Stadt kann verlangen, dass der Grundstückseigentümer auf eigene Kosten nach 

seiner Wahl an der Grundstücksgrenze einen geeigneten Wasserzählerschacht oder 

Wasserzählerschrank anbringt, wenn

1. das Grundstück unbebaut ist oder

2. die Versorgung des Gebäudes mit Anschlussleitungen erfolgt, die unverhält-

nismäßig lang sind oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt werden 

können oder

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden ist.

(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsge-

mäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu halten.

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen auf seine Kos-

ten verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind 

und die Verlegung ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich 

ist.
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§ 12

Anlage des Grundstückseigentümers

(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der 

Anlage hinter dem Hausanschluss ist der Grundstückseigentümer verantwortlich. 

Hat er die Anlage oder Anlagenteile einem Dritten vermietet oder sonst zur Benut-

zung überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich. Schäden und Störungen der 

Anschlussleitungen und der Wasserzähler sind unverzüglich der Stadt zu melden.

(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und anderer 

gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln 

der Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Die Errichtung 

der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch die Stadt oder ein in 

ein Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragenes 

Installationsunternehmen erfolgen. Die Stadt ist berechtigt, die Ausführung der Ar-

beiten zu überwachen.

(3) Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen befinden, können plombiert wer-

den. Ebenso können Anlageteile, die zur Anlage des Grundstückseigentümers ge-

hören, unter Plombenverschluss genommen werden, um eine einwandfreie Mes-

sung zu gewährleisten. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den 

Angaben der Stadt zu veranlassen.

(4) Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die entsprechend den an-

erkannten Regeln der Technik beschaffen sind. Das Zeichen einer anerkannten 

Prüfstelle (z.B. DIN DVGW, DVGW- oder GS-Zeichen) bekundet, dass diese Vor-

aussetzungen erfüllt sind.

§ 13

Inbetriebsetzung der Anlage des Grundstückseigentümers

(1) Die Stadt oder deren Beauftragte schließen die Anlage des Grundstückseigentümer 

an das Verteilungsnetz an und setzen sie in Betrieb.
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(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist bei der Stadt über das Installationsunterneh-

men zu beantragen.

§ 14

Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers

(1) Die Stadt ist berechtigt, die Anlage des Grundstückseigentümers vor und nach ihrer 

Inbetriebsetzung zu überprüfen. Sie hat den Grundstückseigentümer auf erkannte 

Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Stö-

rungen erwarten lassen, so ist die Stadt berechtigt, den Anschluss oder die Versor-

gung zu verweigern; bei Gefahr für Leib oder Leben ist sie hierzu verpflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch de-

ren Anschluss an das Verteilungsnetz übernimmt die Stadt keine Haftung für die 

Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn sie bei einer Überprüfung Mängel 

festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen.

§ 15

Betrieb, Erweiterung und Änderung der Anlage

und Verbrauchseinrichtungen des Grundstückseigentümers,

Mitteilungspflichten

(1) Anlagen und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, dass Störungen 

anderer Grundstückseigentümer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der 

Stadt oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlos-

sen sind.

(2) Erweiterungen und Änderungen der Anlage sowie die Verwendung zusätzlicher 

Verbrauchseinrichtungen sind der Stadt mitzuteilen, soweit sich dadurch Größen 

für die Gebührenbemessung ändern oder sich die vorzuhaltende Leitung wesentlich 

erhöht.
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§ 16

Genehmigung, Errichtung und Betrieb 

von Niederschlagswassersammelanlagen

(1) Die Stadt erteilt eine Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Nieder-

schlagswassersammelanlage. Änderungen an der Niederschlagswassersammelanla-

ge bedürfen einer Änderungsgenehmigung.

(2) Das in der Sammelanlage aufgefangene Niederschlagswasser darf als Brauchwas-

ser im Haushalt benutzt werden. Die Verwendung zur Körperpflege und –reinigung 

sowie zum Wäschewaschen ist nur dann zulässig, wenn das Niederschlagswasser 

den in den §§ 4 ff. der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 (BGBL. I 2001, 

959) aufgestellten allgemeinen, mikrobiologischen und chemischen Anforderungen 

genügt.

(3) Die Genehmigung ist vom Grundstückseigentümer schriftlich zu beantragen. Der 

Antrag ist in zweifacher Ausfertigung bei der Stadt Bad Gandersheim einzureichen. 

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:

a) Erläuterungsbericht mit einer detaillierten Beschreibung der Anlage und de-

ren Nutzung;

b) einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des Grundstückes im Maßstab 

nicht kleiner als 1:500 mit folgenden Angaben:

- Straße und Hausnummer

- Gebäude und befestigte Flächen

- Grundstück und Eigentumsgrenzen;

c) einen Schnittplan im Maßstab nicht kleiner als 1:100 durch sämtliche Was-

serleitungsrohre des Gebäudes mit den zu versorgenden Entnahmestellen;

d) Grundrisse des Kellers und der Geschosse, soweit sie mit Niederschlagswas-

ser versorgt werden sollen, im Maßstab 1:100. Die Grundrisse müssen insbe-
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sondere die Bestimmung der einzelnen Räume und sämtliche in Frage kom-

mende Entnahmestellen sowie das komplette Wasserleitungssystem mit 

sämtlichen Anlagenteilen unter Angabe des Materials erkennen lassen;

e) die unter 3 c) und d) eingetragenen Wasserleitungssysteme sind wie folgt 

darzustellen:

-Versorgung aus dem öffentlichen Netz: durchgezogene Linie/blaue Farbe

-Versorgung aus Niederschlagswassersammelanlage: gestrichelt/ braune Far-

be

(4) Die Genehmigung wird ungeachtet privater Rechte erteilt und lässt diese unberührt. 

Sie gilt auch für und gegen die Rechtsnachfolger des Grundstückseigentümers. Sie 

ersetzt nicht Erlaubnisse und Genehmigungen, die für den Bau oder Betrieb der 

Niederschlagswassersammelanlage nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich 

sein sollten.

(5) Die Stadt kann die Genehmigung unter Bedingungen und Auflagen erteilen. Auch 

die nachträgliche Aufnahme, Änderung und Ergänzung von Bedingungen und Auf-

lagen ist zulässig.

(6) Vor der Erteilung der Genehmigung darf mit der Herstellung oder Änderung der 

Niederschlagswassersammelanlage nur begonnen werden, wenn und soweit die 

Stadt ihr Einverständnis schriftlich erteilt hat.

(7) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb zweier Jahre nach ihrer Erteilung mit 

der Herstellung oder Änderung der Niederschlagswassersammelanlage nicht be-

gonnen oder wenn die Ausführung zwei Jahre unterbrochen worden ist. Die Frist 

kann auf Antrag um jeweils höchstens zwei Jahre verlängert werden.

(8) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für Bauvorhaben des Bundes und 

des Landes.

(9) Die Niederschlagswassersammelanlage ist nach den technischen Regeln für Trink-

wasserinstallationen (TRWI) - DIN 1988 - herzustellen.
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(10) Die Niederschlagswassersammelanlage darf erst nach ihrer Abnahme durch die 

Stadt in Betrieb genommen werden. Über das Prüfungsergebnis wird ein Abnahme-

schein ausgefertigt, soweit das Prüfungsergebnis die Inbetriebnahme der Anlage er-

laubt. Werden bei der Abnahme Mängel festgestellt, so sind diese innerhalb der ge-

stellten Frist zu beseitigen. Der Abnahmeschein befreit den Grundstückseigentümer 

nicht von seiner Haftung für den ordnungsgemäßen Zustand der Niederschlagswas-

sersammelanlage.

(11) Die Niederschlagswassersammelanlage darf keine direkte Verbindung zum Lei-

tungssystem der Trinkwasserversorgung des Grundstückes haben. Alle Entnahme-

stellen der Niederschlagswassersammelanlage müssen mit den 

Worten "Kein Trinkwasser" schriftlich oder bildlich nach DIN 1988 gekennzeich-

net sein. Das im Zuge der Erstellung der Niederschlagswassersammelanlage zu 

verlegende Leitungssystem ist so zu kennzeichnen, dass es sich deutlich von dem 

Trinkwasserleitungssystem unterscheidet.

§ 17

Zutrittsrecht

Der Grundstückseigentümer hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der 

Stadt den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in §§ 14 und 16 genannten Einrichtungen 

zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen, zur Wahrneh-

mung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Satzung, insbesondere zur Ablesung 

oder zur Ermittlung der Grundlagen für die Gebührenbemessung erforderlich ist.

§ 18

Technische Abschlussbedingungen

Die Stadt ist berechtigt, weitere technische Anforderungen an den Hausanschluss und an-

dere Anlagenteile sowie an den Betrieb der Anlage festzulegen, soweit dies aus Gründen 

der sicheren und störungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Erforder-

nisse des Verteilungsnetzes notwendig ist. Diese Anforderungen dürfen den anerkannten 

Regeln der Technik nicht widersprechen. Der Anschluss bestimmter Verbrauchseinrich-
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tungen kann von der vorherigen Zustimmung der Stadt abhängig gemacht werden. Die 

Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn der Anschluss eine sichere und störungs-

freie Versorgung gefährden würde.

§ 19

Messung

(1) Die Stadt stellt die vom Grundstückseigentümer verbrauchte Wassermenge durch 

Messeinrichtungen fest, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen müssen. 

Das gilt auch für Niederschlagswassersammelanlagen (§ 16). Bei öffentlichen Ver-

brauchseinrichtungen kann die gelieferte Menge auch rechnerisch ermittelt oder ge-

schätzt werden, wenn die Kosten der Messung außer Verhältnis zur Höhe des Ver-

brauchs stehen.

(2) Die Stadt hat dafür Sorge zu tragen, dass eine einwandfreie Messung der ver-

brauchten Wassermenge gewährleistet ist. Sie bestimmt Art, Zahl und Größe sowie 

Anbringungsort der Messeinrichtung. Ebenso ist die Lieferung, Anbringung, Über-

wachung, Unterhaltung und Entfernung der Messeinrichtungen Aufgabe der Ge-

meinde. Sie hat den Grundstückseigentümer anzuhören und dessen berechtigte In-

teressen zu wahren. Sie ist verpflichtet, auf Verlangen des Grundstückseigentümers 

die Messeinrichtungen zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer ein-

wandfreien Messung möglich ist; der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die 

Kosten zu tragen.

(3) Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen und die Beschädi-

gung der Messeinrichtungen, soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. Er hat den 

Verlust, Beschädigungen und Störungen dieser Einrichtungen der Stadt unverzüg-

lich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, die Einrichtungen vor Abwasser, Schmutz- und 

Grundwasser sowie vor Frost zu schützen.
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§ 20

Nachprüfung von Messeinrichtungen

(1) Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtun-

gen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des 

§ 6 Abs. 2 des Eichgesetzes verlangen. Stellt der Grundstückseigentümer den An-

trag auf Prüfung nicht bei der Gemeinde, so hat er diese vor Antragstellung zu be-

nachrichtigen.

(2) Die Kosten der Prüfung fallen der Stadt zur Last, falls die Abweichungen die ge-

setzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreiten, sonst dem Grundstückseigentü-

mer.

§ 21

Ablesung

(1) Die Messeinrichtungen werden von Beauftragten der Stadt möglichst in gleichen 

Zeitabständen oder auf Verlangen der Stadt vom Grundstückseigentümer selbst ab-

gelesen. Dieser hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen leicht zu-

gänglich sind.

(2) Solange der Beauftragte der Stadt die Räume des Grundstückseigentümers nicht 

zum Zwecke der Ablesung betreten kann, darf die Stadt den Verbrauch auf der 

Grundlage der letzten Ablesung schätzen, die tatsächlichen Verhältnisse sind ange-

messen zu berücksichtigen.

§ 22

Verwendung des Wassers

(1) Das Wasser wird nur für die eigenen Zwecke des Grundstückseigentümers, seiner 

Mieter und ähnlich berechtigter Personen zur Verfügung gestellt. Die Weiterleitung 

an sonstige Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Stadt zulässig. Diese ist 

zu erteilen, wenn dem Interesse an der Weiterleitung nicht überwiegende versor-

gungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen.
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(2) Das Wasser darf für alle Zwecke verwendet werden, soweit nicht in dieser Satzung 

oder aufgrund sonstiger gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften Beschränkun-

gen vorgesehen sind. Die Stadt kann die Verwendung für bestimmte Zwecke be-

schränken, soweit dies zur Sicherstellung der allgemeinen Wasserversorgung erfor-

derlich ist.

(3) Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist bei der Stadt vor Be-

ginn der Bauarbeiten zu beantragen. Entsprechendes gilt für Anschlüsse zu sonsti-

gen vorübergehenden Zwecken.

(4) Soll Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu ande-

ren vorübergehenden Zwecken entnommen werden, sind hierfür Hydrantenstand-

rohre der Stadt mit Wasserzählern zu benutzen.

(5) Sollen auf einem Grundstück besondere Feuerlöschanschlüsse eingerichtet werden, 

sind über ihre Anlegung, Unterhaltung und Prüfung besondere Vereinbarungen mit 

der Stadt zu treffen.

§ 23

Laufzeit des Versorgungsverhältnisses

(1) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der Wasserversorgungsanla-

gen nicht verpflichtet ist, den Wasserbezug vollständig einstellen, so hat er dies 

mindestens zwei Wochen vor der Einstellung der Stadt schriftlich mitzuteilen.

(2) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den Wasserbezug ein-

stellen, so hat er bei der Stadt Befreiung nach den Bestimmungen dieser Satzung zu 

beantragen.

(3) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist der Stadt unverzüglich schriftlich 

mitzuteilen.
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(4) Wird der Wasserverbrauch ohne schriftliche Mitteilung im Sinne von Abs. 1 oder 

vor Erteilung der Befreiung eingestellt, so haftet der Grundstückseigentümer der 

Stadt für die Erfüllung sämtlicher sich aus der Satzung ergebenden Verpflichtun-

gen.

(5) Der Grundstückseigentümer kann eine zeitweilige Absperrung seines Anschlusses 

verlangen, ohne damit das Benutzungsverhältnis aufzulösen.

§ 24

Einstellung der Versorgung

(1) Die Stadt ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzustellen, wenn der Grund-

stückseigentümer den Bestimmungen dieser Satzung zuwiderhandelt und die Ein-

stellung erforderlich ist, um

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlage abzu-

wehren,

2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbrin-

gung der Messeinrichtungen zu verhindern

oder

3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Grundstückseigentümer, störende 

Rückwirkungen auf Einrichtungen der Stadt oder Dritter oder Rückwirkungen 

auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichtzahlung einer fälligen Ab-

gabenschuld, ist die Stadt berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Andro-

hung einzustellen.

Dies gilt nicht, wenn der Grundstückseigentümer darlegt, dass die Folgen der Ein-

stellung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinreichen-

de Aussicht besteht, dass der Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen nach-

kommt.
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(3) Die Stadt hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die Grün-

de für ihre Einstellung entfallen sind und der Grundstückseigentümer die Kosten 

der Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung ersetzt hat.

§ 25

Zwangsmittel

(1) Für den Fall, dass die Vorschriften dieser Satzung nicht befolgt werden oder gegen 

sie verstoßen wird, kann nach § 70 des Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 

vom 02.06.1982 (Nds. GVBl. S. 139) zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes 

vom 05.11.2004 (Nds. GVBl. S. 394) in Verbindung mit den §§ 64 bis 70 des Nds. 

Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG) in der Fassung 

vom 19.01.2005 (Nds. GVBl. S. 9) ein Zwangsgeld bis zu 50.000,00 Euro ange-

droht und festgesetzt werden. Dieses Zwangsmittel kann wiederholt werden, bis die 

festgestellten Mängel beseitigt sind.

(2) Die zu erzwingende Handlung kann nach vorheriger Androhung im Wege der Er-

satzvornahme auf Kosten des Pflichtigen durchgesetzt werden.

(3) Das Zwangsgeld und die Kosten der Ersatzvornahme werden im Verwaltungs-

zwangsverfahren eingezogen.

§ 26

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Abs. 2 der Nds. Gemeindeordnung (NGO) in der 

jeweils gültigen Fassung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen

1. § 4 Abs. 1 sein Grundstück nicht rechtzeitig an die öffentliche Wasserversor-

gungsanlage anschließen lässt;

2. § 4 Abs. 2 nicht den gesamten Bedarf an Wasser aus der öffentlichen Wasser-

versorgungsanlage deckt;
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3. § 5 Abs. 5 S. 1 die Errichtung einer Eigenversorgungsanlage nicht mitteilt,

4. § 5 Abs. 2 S. 5 nicht durch geeignete Maßnahmen sicherstellt, dass von sei-

ner Eigenanlage keine Einwirkungen auf die öffentliche Wasserversorgungs-

anlage möglich sind;

5. § 10 Abs. 5 Beschädigungen des Hausanschlusses, das Undichtwerden von 

Leitungen sowie sonstige Störungen nicht unverzüglich meldet;

6. § 12 Abs. 2 S. 1 die Anlage errichtet, erweitert, ändert und unterhält;

7. § 12 Abs. 2 S. 2 die Anlage errichtet oder wesentlich verändert;

8. § 12 Abs. 4 S. 1 Materialien und Geräte verwendet, die nicht entsprechend 

den anerkannten Regeln der Technik beschaffen sind;

9. § 15 Abs. 1 Anlagen und Verbrauchseinrichtungen nicht so betreibt, dass 

Störungen anderer Grundstückseigentümer, störende Rückwirkungen auf 

Einrichtungen der Stadt oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des 

Trinkwassers ausgeschlossen sind;

10. § 15 Abs. 2 Erweiterungen und Änderungen der Anlage sowie die Verwen-

dung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen nicht mitteilt;

11. § 16 Abs. 1 und 3 die Anlage ohne Genehmigung errichtet;

12. der nach § 16 erteilten Genehmigung die Anlage ausführt;

13. der nach § 16 Abs. 2 zugelassenen Nutzung, das Niederschlagswasser für an-

dere Zwecke nutzt;

14. § 16 Abs. 10 die Niederschlagswassersammelanlage oder auch Teile hiervon 

vor der Abnahme in Betrieb nimmt;
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15. § 16 Abs. 11 eine Verbindung zwischen dem Leitungsnetz der Nieder-

schlagswassersammelanlage und dem Trinkwassernetz herstellt oder herstel-

len lässt;

16. § 16 Abs. 11 eine falsche oder überhaupt keine Kennzeichnung der Entnah-

mestellen der Niederschlagswassersammelanlage vornimmt 

oder vornehmen lässt;

17. § 16 Abs. 11 das im Zuge der Erstellung der Niederschlagswassersammelan-

lage zu verlegende Leitungssystem nicht kennzeichnet oder kennzeichnen 

lässt;

18. § 22 Abs. 1 S. 2 Wasser an Dritte ohne Zustimmung der Stadt weiterleitet.

19. § 23 Abs. 3 den Wechsel des Grundstückseigentümers nicht unverzüglich 

mitteilt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 Euro geahndet 

werden.

§ 27

Beiträge, Kostenerstattungen und Gebühren

Für die Herstellung der öffentlichen Wasserversorgungsanlage werden Beiträge, für die 

Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Hausan-

schlüsse Kostenerstattungsbeträge und für die Benutzung der öffentlichen Wasserversor-

gungsanlage Benutzungsgebühren nach besonderen Rechtsvorschriften erhoben.

Für die Genehmigung von Niederschlagswassersammelanlagen werden Verwaltungsge-

bühren nach der Verwaltungskostensatzung erhoben.

§ 28

Inkrafttreten
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Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 

Wasserversorgungssatzung vom 16.12.1982 in der Fassung vom 21.10.1993 außer Kraft.

Bad Gandersheim, den 30.01.2007

Stadt Bad Gandersheim

(S)    gez. Ehmen

Bürgermeister

Vorstehende Satzung ist am 02.03.2007 im Amtsblatt für den Landkreis Northeim, Nr. 9, 

veröffentlicht worden. Sie ist am 03.03.2007 in Kraft getreten.
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